
COVID 19 – HYGIENEKONZEPT
des RSC Krefeld 1988 e.V. Topshof  

Topsstr. 2 , 47829 Krefeld

für das Dressur-Turnier am 21. und 22.08.2021
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Einleitung 

Der R.S.C. Krefeld e.V. ist Mitglied der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN) e.V. und steht damit ausdrücklich zum bestmöglichen, 
verantwortungsvollen Umgang mit der Corona-Pandemie und der 
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. 

Es gelten die allgemeinen behördlichen Vorgaben für den Publikumsverkehr 
auf der Reitanlage. 
Eine etwaige Einschränkung auf eine maximale Personenzahl je Pferd 
auf der Reitanlage richtet sich nach den behördlichen Vorgaben bzw. Obergrenzen 
zur Abgrenzung einer Großveranstaltung. 

Grundsätzliche Vorgaben 

Personen mit Krankheitssymptomen von Corona, Erkältungssymptomen oder 
anderen ansteckenden Erkrankungen dürfen die Veranstaltung nicht besuchen. 

Es gelten auf der gesamten Reitanlage die behördlichen Hygiene- und 
Infektionsschutzvorgaben 
(Abstandsregelungen, in geschlossenen Räumen Tragen von Mund- und 
Nasenschutz etc.). 

Veranstaltungsdetails 

Veranstaltungen: 

Ein  Dressurturnier am 21.08.2021 und 22.08.2021 
Die Veranstaltungen wurden  durch den Pferdesportverband Rheinland e.V. 
genehmigt. 

Ausrichter 

R.S.C. Krefeld e.V, Topsstr. 2, 47829 Krefeld 
Veranstaltungsort: Reitanlage Topshof , Topsstr. 2, 47829 Krefeld

Dauer des Turniers: 

21.08.2021 von 7:30 bis ca. 18:30 Uhr 
22.08.2021 von 7:30 bis ca. 18:00 Uhr 



Infektionsschutz-Beauftragte 

Frode Nesheim, 
Turnierleiter RSC Krefeld

Die Anlage:

Für die Dressurprüfungen stehen ein Dressurplatz und eine Halle zur Verfügung. 

Die Turnierteilnehmer/Helfer und Besucher halten sich auf der Reitanlage 
im Freien auf.  

Teilnehmerzusammensetzung des kontaktfreien Sportes 

• Turnierteilnehmer und Begleitpersonen 
• 5 Prüfungsrichter und Tierarzt 
•  Ärzte und Sanitätsdienst 
• Turnierleitung 
• Turnierhelfer und Turnierausrichter 
• Besucher/Zuschauer 

Geschätzte Zuschauerzahl pro Veranstaltungstag: 150 Personen 

Besucher-Management 

• Die Turnierteilnehmer und Zuschauer weisen nach, dass sie geimpft, 
getestet oder genesen sind. 

• Turnierbesucher, Helfer und Teilnehmer können sich auf dem Gelände und im 
Umgang mit den Pferden frei bewegen unter Wahrung des Mindestabstandes 
(1,5 m). 

• Während der Einzelprüfungen auf dem Dressurplatz (außen) 
können die Besucher Stehplätze auf den Außenplatz nutzen.

• Während Siegerehrung auf dem Dressurplatz tragen alle 
Beteiligten einen Mund-Nasenschutz und wahren den Mindestabstand. 

Rückverfolgbarkeit 

• Die Rückverfolgbarkeit aller Anwesenden wird vomRSC Krefeld 1988 
e.V. e.V. durch Aushang des erstellten QR-Codes aus der Corona-
Warn App und Luka App für jeweils den Turniertag sichergestellt. 
Jeder, der das Gelände betritt, wird auf die Registrierung durch 
Einscannen des QR-Codes hingewiesen. 
Die Aushänge sind an allen relevanten Eingängen, der 



Meldestelle,  an den Sanitäranlagen und weiteren gut sichtbaren 
Bereichen angebracht. 

• Sollte eine Registrierung über QR – Code nicht möglich sein,
 werden die Kontaktdaten (Name, Adresse und Telefonnummer) sowie 
der Zeitraum des Aufenthaltes auf der Reitanlage durch Vordrucke
erfasst und vier Wochen aufbewahrt. 

• Die Daten werden durch den RSC Krefeld e.V. vor Zugriff 
Unbefugter gesichert und nach Ablauf von vier Wochen vollständig 
vernichtet. 

• Der RSC Krefeld e.V. verpflichtet sich, die auf dem Vordruck erfassten 
Daten im Bedarfsfall der zuständigen Behörde auf Verlangen 
unverzüglich und kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 

Mund-Nasen-Bedeckung 
Überall dort, wo Mindestabstände nicht oder nur schwer durchgängig 
gewahrt werden können, wird den Besucher und Teilnehmern das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben. 

Bei den Siegerehrungen wird ein Mund-Nasenschutz getragen. 

Hygiene/Desinfektion 
• Für die Teilnehmer/Gäste werden gut sichtbare Informationen zu den 
Verhaltens- und Hygieneregeln ausgehängt. 

• Es sind Desinfektionsspender an der Meldestelle, den Außentribünen 
und vor dem Toilettenwagen aufgestellt. In den Sanitären Anlagen sind 
diese vorhanden. 

Wegeführung 
• Aufgrund der Größe des Veranstaltungsgeländes ist keine besondere 
Wegführung mit Laufrichtung notwendig. 

Sanitäre Anlagen 

• Am Eingang der sanitären Anlagen werden die Teilnehmer/Gäste 
darauf hingewiesen, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne
Personen aufhalten dürfen. 
• Die Eingangstüren zu den Sanitärbereichen bleiben zur 
Kontaktvermeidung geöffnet 


